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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 18.10.1982 angemeldete, unter der Nr. 0 106 006 

verôffentl ichte europälsche Patentanmeldung 

Nr. 82 890 149.6 jet von der Prufungsabteilung 2.2.07.062 

durch die Entscheidung vom 19.12.1986 zurückgewiesen 

worden. 

Der Entscheidung lagen der einzige mit Schriftsatz vom 

02.07.1986 eingereichte Patentanspruch, eowie die 

ursprüngliche Beschreibung (Seiten 1-12) und Zeichnungen 

(Blátter 1/5-5/5) zugrunde. 

Die Prüfungsabteilung fUhrt in ibrer Entacheidung aus, daB 

das Verfahren nach dem Patentanspruch gegenüber dem 

entgegengehaltenen Stand der Technik neu sei, jedoch im 

Hinblick auf die 

DE-A-2 704 533 und 

DE-A-2 552 602 

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Anmelderin) am 14.02.1987 Beschwerde eingelegt mit dem 

Antrag, die Entscheidung aufzuheben. Die Beschwerdegebühr 

jet am 17.02.1987 gezahit warden. Die schriftliche 

Begründung der Beschwerde ist am 18.04.1987 eingegangen. 

Nach einer Mitteilung der Beschwerdekammer, in weicher 

die Kammer ferner auf die Dokumente 

US-A-4 028 600 und 

AT-A-323 847 
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hingewiesen hat, fand eine mündliche Verhandlung am 

11.10.1989 statt. 

Wàhrend der mündlichen Verhandlung überreichte die 

Beschwerdeführerin neue Anmeldungsunterlagen, nämlich neue 

Seiten 1-12 der Beschreibung, einen neuen Patentanspruch 

und nene Blãtter 1/5, 2/5 und 5/5 der Zeichnungen unter 

Angabe, daB die ursprünglichen Fig'uren-3 -und 4 (B1àtter 

3/5 und 4/5 der Zeichnungen) als gestrichen anzusehen 

waren. Sie beantragte die Erteilung eines Patents aufgrund 

dieser neuen Unterlagen. 

V. 	Der geltende 1  einzige Patentanspruch lautet wie folgt: 

"Verfahren zur Vorgabe des Stãnderdurchflutungsvektors 

einer Drehstroinmaschine bei Speisung durch einen 

inehrphasigen bzw. p-pulsigen, vorzugsweise 6-pulsigen 

Stromrichter mit eingeprägtem Strom, bei dem p diskrete 

Ständerdurchflutungszeigerlagen aj vorliegen und vobei die 

effektive Lage a des Stãnderdurchflutungsvektors durch 

Schalten zwischen den p zeigerlagen über die Verweilzeit 

in den einzelnen Lagen vorgegeben wird , dadurch gekenn- 

zeichnet daB während des p-ten Teiles einer Grund-

schwingungsperiode im Bereich Qj + amin < a < aj + 2it/p - 

°min zwischen zwei benachbarten Zeigerlagen und daB im 

Bereich aj - amjn:S a ai + °min einer diskreten Zeiger-

lage zwischen drei diskreten Zeigerlagen des 

Durchflutungszeigers hin und her geschaltet wird, wobei 

der Winkel ajn  der minImale Pulswinkel ist, bei dem die 

Einhaltung der von der Drehstrommaschine und dem 

Stroxnrichter vorgegebenen Kommutierungs zeit gewáhrleistet 

ist und dies durch zwei fest mit den Grundschwingungen des 

mehrphas igen Stromsystems verbundenen Re ferenzschwirigungen 

erreicht wird, die, vie an sich bekannt, mit einer mit 

fester Freguenz freilaufenden dreieckförmigen Abtast- 
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schwingung verglichen werden, wodurch entsprechende 
freilaufende Muster erzeugt werden." 

VI. 	In der BeschwerdebegrUndung sowie im Laufe der mündlichen 
Verhandlung hat die Beschwerdefthrerin anerkennt, daB das 

Problem der Einhaltung der Kommutierungszeit ailgemein 
bekannt war. Sie hat aber vorgetragen, daB die bekannte 

Lösung auf eine Uberwachung der Pulabreite und 
Pulslücke beruhte. Mit der Erfindung ist es in Gegensatz 

zum Stand der Technik moglich, die Kommutierungszeit so 
einzuhalten, daB eine Uberwachung nicht mehr nôtig jet. 
Ferner hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, daB das 
Verfahren nach dem Patentanspruch eine bessere Nutzung des 
Stroaumrichters iii Verháltnis zu einem dreistrangigen 

Pulsverfahren erlaubt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entsprIcht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPtJ und jet somit zulassig. 

Hinsichtlich der Anderungen, durch die sich die geltende 
Fassung der Anmeldung von der ursprunglich eingereichten 
Fassung unterscheidet, koinmt die Kammer zu folgendem 

Ergebnis: 

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs stammt aus 
den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 4 sowie aus der 
ursprünglichen Beschreibung, insbesondere Seite 2, 
Zeile 30 bis Seite 5, Zeile 15. 

Die Beschreibung ist dem geltenden Patentanspruch durch 
Streichung der ursprünglichen Figuren 3 und 4 und der 
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entsprechenden Beschreibungsteile angepaSt worden. Die 

Angaben zuin Stand der Technik sind ergánzt worden. Dazu 

sind einige offensichtliche Fehier behoben worden. 

Die Artderungen sind soinit durch die ursprüngliche 

Of fenbarung gestützt. Die geltende Fassung der Unterlagen 

genügt daher den Anforderungen des Artikels 123 (2) EPU. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Das aus der, der US-A-4 028 600 grundsàtzlich 

entsprechende AT-A-341 046 bekannte Verfahren entspricht 

dem Oberbegriff des Patentanspruchs. Nach diesem bekannten 

Verfahren wird iinmer zwischen zwei benachbarten 

Zeigerlagen hin und her geschaltet. Die Verweilzeiten in 

den einzelnen Lagen werden durch Vergleich einer fest mit 

der Grundschwingung des mehrphasigen Stromsystems 

verbundenen Referenzschwingung und einer mit fester 

Frequenz freilaufenden dreieckförinigen Abtastschwingung 

bestinunt. 

	

3.2 	Nach dern Verfahren gemäB DE-A-2 552 602 wird zwischen zwei 

oder mehreren benachbarten Zeiger].agen hin und her 

geschaltet. Es ist insbesondere aus Figur 2b dieses 

Dokuinents ersichtlich, daB zwischen drei benachbarten 

Zeigerlagen hin und her geschaltet werden kann, uin einen 

Stãnderdurchflutungsvektor vorzugeben. 

	

3.3 	Die anderen genannten Entgegenhaltungen AT-A-323 847 und 

DE-A-2 704 533 betreffen Verfahren, in denen iininer nur 

zwischen zwei benachbarten diskreten Zeiger].agen hin und 

her geschaltet wird. Sie ].iegen daher nicht näher zum 

Gegenstand des Patentanspruchs. 

	

3.4 	Demnach hat die Prüfung der Entgegenhaltungen ergeben, daB 

aus keinem der genannten Dokunienten ein Verfahren als 
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bekannt hervorgeht, das samtliche Merkmale nach dein 

Patentanspruch aufveist. Das Verfahren gemäB dein 

Patentanspruch ist daher neu. 

	

4. 	Erfinderische Tátigkeit 

	

4.1 	Nach Auffassung der Kammer ist der náchstliegende Stand 

der Technik in der AT-A-341 046 (entspricht US-A-

4 028 600) offenbart. 

Das aus diesem Dokunent bekannte Verfahren hat den 

Nachteil, daB die effektive Lage a des Ständerdurch-

f].utungsvektors wàhrend einer Grundschwingungsperiode in 
der Umgebung der diskreten Standerdurchflutungszeigerlagen 

Winkelsprünge ausführt, veil die Konuuutierungszeit der 

Drehstrommaschine nicht unterschritten verden darf, was zu 

einer unrunden Lauf der Maschlne insbesondere bei 

niedrigen Drehzahlen fÜhrt. 

Deni nàchstliegenden Stand der Technik gegenüber liegt 

daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das Verfahren 

nach AT-A-341 046 so weiterzuentwickeln, daB die effektive 

Lage des Standerdurchflutungsvektors ohne Winkelsprunge 

bei gleichzeitiger Einhaltung der Kornmutierungszeit 

vorgegeben verden kann. 

Nach Auffassung der Kamrner ist diese Aufgabe dern Fachmann 

naheliegend, da es ailgemein bekannt ist, daB die 

Komrnutierungszeit eingehalten werden muB und daB der 

Stánderdurchflutungsvektor nicht springen solite, urn einen 

runden Lauf der Xaschine zu gewáhrleisten. 

	

4.2 	Zur Lôsung dieser Aufgabe unterscheIdet sich der Gegen- 

stand des Patentanspruchs von den Stand der Technik 

grundsátzlich dadurch, daB nur in einem Bereich aj + °min 

< a < ci + 21t/p - amjn zwischen zwei benachbarten 
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Zeigerlagen hin und her geschaltet wird, wãhrend in dem 

Ubrigen Bereich aj amin tS a aj + Omin  eines p-ten 

Teiles der Grundschwingungsperiode zwischen drei Zeiger -

lagen hin und her geschaltet vird, vobei der Winkel amjn 

der minimale Pulswinkel ist, bei dem die Eirthaltung der 

von der Drehstronunaschine und dem Stroinrichter 

vorgegeberien Rommutierungszeit gewãhrleistet ist. 

	

4.3 	In den Verfahren gemã.B AT-A-341 046 (entspricht US-A- 

4 028 600), AT-A-323 847 und DE-A-2 704 533 wird immer nur 

zwischen zwei benachbarten diskreten Zeigerlagen 

gescha].tet. 

In der DE-A-2 552 602 ist es zwar ganz ailgetnein 

vorgeschlagen worden, zwischen zwei oder inehreren, 

Insbesondere zwischen drei, benachbarten Zeigerlagen so zu 

schalten, daB der Ständerdurchflutungsvektor jede 

gewünschte Winkellage einnelunen kann. Die Druckschrift 

gibt aber keinen Hinweis, unter weiche Uxnstãnden das 

Schalten zwischen zwei oder drei benachbarten Zeigerlagen 

zu bevorzugen sei, und befaBt sich auch nicht mit der 

Einhaltung der Komxnutierungszeit. Der Fachinann konnte nach 

Meinung der Kainmer auch mit Hilfe seiner aligemeinen 

Fachkenntnisse dem Dokument nicht die Lehre entnehmnen, daB 

ein abwechselndes Schalten zwischen zwei und drei 

Zeigerlagen möglich ware und daB gerade in der Weise das 

Problem der Eirthaltung der Komnmnutierungszeit gelöst werden 

könnte. 

	

4.4 	Aus diesen Gründen ergibt sich, daB der genannte Stand der 

Technik dem Fachmann das Verfahren nach demn Patentanspruch 

nicht nahelegte. Es beruht somit auf einer erfinderischen 

Tãtigkeit in Sirine des Artikels 56 EPU und ist nach 

Artikel 52 (1) EPU patentfáhig. 
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Entscheidungsforael 

Aus diesen Gründen wird entechieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, auf die Anmeldung sin europáisches Patent 

auf der Grundlage folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Beschreibung Seiten 1-12 am 11.10.1989 eingegangen, 

einzige Patentanspruch am 11.10.1989 eingegangen, 

Zeichnungen Blátter 1/5, 2/5 und 5/5 am 11.10.1989 em-

gegangen. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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